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c) wenn angebracht, die unmittelbar betroffenen Staa-
ten auf die in Ziffer 10 vorgesehenen Berichtsverfahren hin-
zuweisen, wenn gemäß Ziffer 10 a) ein schwerer Verstoß ge-
meldet wurde;

d) die Staaten, in denen solche Verstöße vorgekommen
sind, zu ermahnen, wenn die Berichte gemäß Ziffer 10 a) oder
die Folgeberichte gemäß Ziffer 10 b) nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist vorgelegt wurden;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Staaten in
dem in Ziffer 11 a) genannten Rundschreiben zu bitten, ihm
ihre Auffassungen zu den Maßnahmen mitzuteilen, die zu er-
greifen sind oder bereits ergriffen wurden, um den Schutz und
die Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertre-
tungen und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit
diplomatischem Status bei internationalen zwischenstaatli-
chen Organisationen zu verbessern;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) Informationen über den Stand der Ratifikationen der
in Ziffer 8 genannten Rechtsakte beziehungsweise der Beitritte
zu diesen;

b) eine Zusammenfassung der gemäß den Ziffern 10
und 12 eingegangenen Berichte beziehungsweise zum Aus-
druck gebrachten Auffassungen;

14. bittet den Generalsekretär, etwaige Auffassungen,
die er zu den in Ziffer 13 genannten Angelegenheiten zu äu-
ßern wünscht, in seinen Bericht an die Generalversammlung
aufzunehmen;

15. beschließt, den Punkt „Erwägung wirksamer Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertre-
ter“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/32
Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/453, Ziff. 9)19.

61/32. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen
für internationales Handelsrecht über ihre neun-
unddreißigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. De-
zember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten Na-
tionen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem Auf-
trag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitli-
chung des internationalen Handelsrechts zu fördern und dabei
die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der Ent-
wicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des inter-
nationalen Handels zu berücksichtigen,

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschreiten-
de Modernisierung und Harmonisierung des internationalen
Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung rechtli-
cher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr, ins-
besondere soweit diese die Entwicklungsländer betreffen, ei-
nen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der
Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und des gemeinsamen
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im in-
ternationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker lei-
sten würde,

nach Behandlung des Berichts der Kommission über ihre
neununddreißigste Tagung20,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass
die von anderen Organen ohne ausreichende Abstimmung mit
der Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem Gebiet
des internationalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppel-
arbeit führen könnten, was nicht dem Ziel der Förderung von
Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der Vereinheit-
lichung und Harmonisierung des internationalen Handels-
rechts entspräche, 

in Bekräftigung des Mandats der Kommission, als zentra-
les Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit
auf diesem Gebiet zu koordinieren, insbesondere um Doppel-
arbeit zu vermeiden, namentlich zwischen den die internatio-
nalen Handelsregeln ausarbeitenden Organisationen, und bei
der Modernisierung und Harmonisierung des internationalen
Handelsrechts Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz zu
fördern, und über ihr Sekretariat auch künftig eng mit den an-
deren auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts täti-
gen internationalen Organen und Organisationen, einschließ-
lich der Regionalorganisationen, zusammenzuarbeiten, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handels-
recht über ihre neununddreißigste Tagung20; 

2. lobt die Kommission für die Fertigstellung und Ver-
abschiedung der überarbeiteten Artikel21 des Mustergesetzes

19 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Argentinien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Belize, Brasilien, Bulgarien,
Chile, China, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Indien, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
rael, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia,
Malta, Marokko, Mexiko, Mongolei, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation,
Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Sri Lanka, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.

20 Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supple-
ment No. 17 (A/61/17).
21 Ebd., Kap. IV, Ziff. 181, und Anhang I.
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über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit der
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht22 betreffend die Form der Schiedsvereinbarung und
die vorläufigen Maßnahmen sowie für die Empfehlung betref-
fend die Auslegung von Artikel II Absatz 2 und Artikel VII
Absatz 123 des am 10. Juni 1958 in New York beschlossenen
Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche24;

3. lobt die Kommission außerdem für die Billigung des
Inhalts der Empfehlungen in dem Entwurf eines Rechtsleitfa-
dens für Sicherungsgeschäfte, der ausgearbeitet wurde, um ei-
ne Finanzierungsbesicherung zu erleichtern und so den erwei-
terten Zugang zu kostengünstigen Krediten zu fördern und den
nationalen und internationalen Handel zu steigern;

4. begrüßt die Fortschritte der Kommission bei der
Überarbeitung ihres Mustergesetzes über die öffentliche Auf-
tragsvergabe für Güter, Bau- und Dienstleistungen25 und bei
der Ausarbeitung des Entwurfs eines Rechtsinstruments über
Transportrecht und unterstützt den Beschluss der Kommis-
sion, sich mit neuen Themen auf dem Gebiet der Schiedsge-
richtsbarkeit und des Insolvenzrechts zu befassen;

5. unterstützt die Anstrengungen und Initiativen, die die
Kommission als zentrales Rechtsorgan des Systems der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet des internationalen Handels-
rechts unternimmt, um die Koordinierung der Rechtstätigkeit
der auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen
internationalen und regionalen Organisationen und die diesbe-
zügliche Zusammenarbeit zu verstärken und auf nationaler
und internationaler Ebene die Rechtsstaatlichkeit auf diesem
Gebiet zu fördern, und appelliert in dieser Hinsicht an die zu-
ständigen internationalen und regionalen Organisationen, ihre
Rechtstätigkeit mit derjenigen der Kommission zu koordinie-
ren, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Effizienz, Ge-
schlossenheit und Kohärenz bei der Modernisierung und Har-
monisierung des internationalen Handelsrechts zu fördern;

6. erklärt erneut, wie wichtig vor allem für die Entwick-
lungsländer die Arbeit der Kommission betreffend die techni-
sche Hilfe und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Reform
und Entwicklung des internationalen Handelsrechts ist, und

a) begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiativen der
Kommission, die darauf gerichtet sind, über ihr Sekretariat ihr
Programm für technische Hilfe und Zusammenarbeit auszu-
bauen; 

b) dankt der Kommission für die Durchführung von Tä-
tigkeiten auf dem Gebiet der technischen Hilfe und Zusam-
menarbeit in Ägypten, Belarus, Benin (für das Seminar des In-
ternationalen Handelszentrums der Handels- und Entwick-

lungskonferenz der Vereinten Nationen/der Welthandelsorga-
nisation), Kolumbien, der Republik Korea, der Schweiz (für
das Symposium über multilaterale Handelsverträge und Ent-
wicklungsländer des Internationalen Handelszentrums der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen/der Welthandelsorganisation), Singapur und der Slowakei
sowie für die Gewährung von Hilfe bei der Ausarbeitung von
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des internationalen Han-
delsrechts an China, die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Georgien, Griechenland, Malaysia, Peru, Ruan-
da (durch das gemeinsame Projekt mit dem International Law
Institute), Serbien und Slowenien sowie an die Telekommuni-
kationsorganisation des Commonwealth;

c) dankt den Regierungen, deren Beiträge die Durch-
führung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der technischen Hilfe
und Zusammenarbeit ermöglicht haben, und appelliert an die
Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der Verein-
ten Nationen sowie an Organisationen, Institutionen und Ein-
zelpersonen, freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds für
Symposien der Kommission der Vereinten Nationen für inter-
nationales Handelsrecht und nach Bedarf zur Finanzierung
von Sonderprojekten zu entrichten und das Sekretariat der
Kommission auch anderweitig bei der Durchführung von Tä-
tigkeiten auf dem Gebiet der technischen Hilfe, insbesondere
in Entwicklungsländern, zu unterstützen;

d) appelliert abermals an das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen und an die anderen für Entwicklungs-
hilfe zuständigen Organe, wie beispielsweise die Weltbank
und die regionalen Entwicklungsbanken, sowie an die Regie-
rungen im Rahmen ihrer bilateralen Hilfsprogramme, das Pro-
gramm der Kommission für technische Hilfe zu unterstützen
und angesichts des maßgeblichen und wichtigen Beitrags der
Arbeit und der Programme der Kommission zur Verwirkli-
chung der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der Erreichung der Millenniums-Entwicklungszie-
le, mit der Kommission zusammenzuarbeiten und ihre Aktivi-
täten mit denen der Kommission abzustimmen;

7. stellt mit Bedauern fest, dass seit der sechsunddrei-
ßigsten Tagung der Kommission keine Beiträge an den Treu-
handfonds entrichtet wurden, der geschaffen wurde, damit
Entwicklungsländern, die Mitglied der Kommission sind, auf
Antrag und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reise-
kostenzuschuss gewährt werden kann26, betont die Notwendig-
keit der Entrichtung von Beiträgen an den Treuhandfonds, da-
mit mehr sachverständige Vertreter aus Entwicklungsländern
an den Tagungen der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen
teilnehmen können, als Voraussetzung für den Aufbau lokaler
Fachkenntnisse und Kapazitäten auf dem Gebiet des interna-
tionalen Handelsrechts in diesen Ländern mit dem Ziel, die
Entwicklung des internationalen Handels zu erleichtern und
ausländische Investitionen zu fördern, und appelliert abermals
an die Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der
Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Institutionen

22 Ebd., Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), Anhang I.
23 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), Kap. IV,
Ziff. 181, und Anhang II.
24 United Nations, Treaty Series, Vol. 330, Nr. 4739. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 1961 II S. 121; öBGBl. Nr. 200/1961; AS 1965 795. 
25 Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supple-
ment No. 17 und Korrigendum (A/49/17 und Corr.1), Anhang I. 26 Resolution 48/32, Ziff. 5. 
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und Einzelpersonen, freiwillige Beiträge an den Treuhand-
fonds zu entrichten; 

8. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommission
und ihrer Arbeitsgruppen während der einundsechzigsten Ta-
gung der Generalversammlung in dem zuständigen Hauptaus-
schuss auch weiterhin zu prüfen, ob den am wenigsten entwik-
kelten Ländern, die Mitglied der Kommission sind, auf Antrag
und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reisekosten-
zuschuss gewährt werden kann;

9. erinnert daran, dass die Verantwortung für die Arbeit
der Kommission bei den Tagungen der Kommission und ihrer
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppen liegt, und betont in dieser
Hinsicht, dass Informationen über Sachverständigentagungen,
die einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit der Kommission lei-
sten, bereitgestellt werden sollen;

10. erinnert außerdem an ihre Resolutionen über Part-
nerschaften zwischen den Vereinten Nationen und nichtstaat-
lichen Akteuren, insbesondere dem Privatsektor27, und legt in
diesem Zusammenhang der Kommission nahe, weiter unter-
schiedliche Möglichkeiten für die Nutzung von Partnerschaf-
ten mit nichtstaatlichen Akteuren bei der Wahrnehmung ihres
Mandats zu erkunden, insbesondere auf dem Gebiet der tech-
nischen Hilfe, im Einklang mit den anwendbaren Grundsätzen
und Leitlinien und in Zusammenarbeit und Abstimmung mit
den sonstigen zuständigen Sekretariats-Bereichen, einschließ-
lich des Büros für den Globalen Pakt;

11. ersucht den Generalsekretär erneut, im Einklang mit
den Resolutionen der Generalversammlung über Dokumenta-
tionsfragen28, in denen insbesondere betont wird, dass eine Re-
duzierung der Länge von Dokumenten weder die Qualität ihrer
Aufmachung noch ihren Inhalt beeinträchtigen darf, bei der
Anwendung der Regel zur Begrenzung der Seitenzahl der Do-
kumente der Kommission die Besonderheiten des Mandats
und der Arbeit der Kommission zu berücksichtigen; 

12. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin Kurz-
protokolle der Tagungen der Kommission anfertigen zu las-
sen, die der Ausarbeitung normsetzender Texte gewidmet
sind;

13. erinnert an die Resolution, mit der sie die Erstellung
des Yearbook of the United Nations Commission on Interna-
tional Trade Law (Jahrbuch der Kommission der Vereinten
Nationen für internationales Handelsrecht) billigte, mit dem
Ziel, die Arbeit der Kommission besser bekannt und leichter
zugänglich zu machen29, bekundet ihre Besorgnis hinsichtlich
der zeitnahen Veröffentlichung des Jahrbuchs und ersucht den
Generalsekretär, Möglichkeiten zur Erleichterung der zeitna-
hen Veröffentlichung des Jahrbuchs zu sondieren;

14. betont, wie wichtig es für die weltweite Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts
ist, dass die aus der Arbeit der Kommission hervorgehenden
Übereinkommen in Kraft treten, und legt zu diesem Zweck den
Staaten, die diese Übereinkommen noch nicht unterzeichnet
und ratifiziert haben beziehungsweise ihnen noch nicht beige-
treten sind, eindringlich nahe, dies zu erwägen; 

15. begrüßt die Erstellung von Kompendien der Recht-
sprechung betreffend Texte der Kommission, wie etwa eines
Kompendiums der Rechtsprechung betreffend das Überein-
kommen der Vereinten Nationen über Verträge über den in-
ternationalen Warenkauf30 und eines Kompendiums der
Rechtsprechung betreffend das Mustergesetz über die interna-
tionale Handelsschiedsgerichtsbarkeit der Kommission der
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht22, die die
Verbreitung von Informationen über diese Texte unterstützen
und ihre Nutzung, ihre Umsetzung in innerstaatliches Recht
und ihre einheitliche Auslegung fördern werden; 

16. begrüßt außerdem den Beschluss der Kommission,
im Rahmen ihrer vierzigsten Tagung im Jahr 2007 einen Kon-
gress über internationales Handelsrecht in Wien abzuhalten,
mit dem Ziel, die Ergebnisse der bisherigen Arbeit der Kom-
mission sowie der damit zusammenhängenden Arbeiten ande-
rer auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätiger
Organisationen zu überprüfen, die gegenwärtigen Arbeitspro-
gramme zu bewerten und künftige Arbeitsthemen und -berei-
che zu prüfen, und ist sich dessen bewusst, wie wichtig die
Veranstaltung eines solchen Kongresses für die Koordinie-
rung und Förderung der auf die Modernisierung und Harmo-
nisierung des internationalen Handelsrechts gerichteten Tätig-
keiten ist;

17. erinnert an ihre Resolutionen, in denen sie die Be-
deutung von qualitativ hochwertigen, nutzerfreundlichen und
kostenwirksamen Websites der Vereinten Nationen sowie die
Notwendigkeit ihrer Entwicklung, ihrer Pflege und ihres Aus-
baus in mehreren Sprachen betonte31, lobt die neugestaltete
Website der Kommission in den sechs Amtssprachen der Ver-
einten Nationen und begrüßt die Anstrengungen, die die Kom-
mission fortlaufend unternimmt, um ihre Website im Einklang
mit den anwendbaren Leitlinien zu pflegen und zu verbessern.

RESOLUTION 61/33
Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/453, Ziff. 9)32.

27 Resolutionen 55/215, 56/76, 58/129 und 60/215.
28 Resolutionen 52/214, Abschn. B, 57/283 B, Abschn. III, und 58/250,
Abschn. III.
29 Resolution 2502 (XXIV), Ziff. 7.

30 United Nations, Treaty Series, Vol. 1489, Nr. 25567. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1989 II S. 586; öBGBl. Nr. 96/1988; AS 1991 307.
31 Resolutionen 52/214, Abschn. C, Ziff. 3, 55/222, Abschn. III, Ziff. 12,
56/64 B, Abschn. X, 57/130 B, Abschn. X, 58/101 B, Abschn. V, Ziff. 61-
76, 59/126 B, Abschn. V, Ziff. 76-95, und 60/109 B, Abschn. IV, Ziff. 66-
80.
32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Malaysias im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorgelegt.




